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Bauinspektorat 

 


3033 Wohlen
__
 SUBJECT  \* MERGEFORMAT Einsprache und Rechtsverwahrung
gegen die Mobilfunkantennenanlage Kappelenring 12b, Parz. Nr. 3876
Sehr geehrte Damen und Herren

Gegen die obige Mobilfunkantennenanlage erhebe ich Einsprache und Rechtsverwahrung.

Ich wohne im Umkreis von 474 m der geplanten Anlage und bin damit einspracheberechtigt. Als Bewohner und/oder Liegenschaftsbesitzer bin ich durch die geplante Antennenanlage unmittelbar in meinen eigenen, schutzwürdigen Interessen betroffen.

Gemäss Publikation läuft die Auflage- und Einsprachefrist bis und mit 5. Februar 2011. Sie ist mit der vorliegenden Eingabe eingehalten.

Mit der Einsprache mache ich gleichzeitig auch Rechtsverwahrung geltend.
1 Antrag

Das Baugesuch für die Mobilfunkanlage sei abzuweisen und es sei der Bauabschlag zu erteilen. 

Bauabschlag ist ein Berner Ausdruck für „Nicht Bewilligt“

2 Eventualanträge

Hier sollten Anträge für Auflagen, genauere Prüfung usw. gemacht werden, für den Fall dass der Antrag abgelehnt wird. Unten einige Beispiele für Themen, die natürlich ergänzt werden können
1. Im Falle, dass die zuständige Behörde eine Bewilligung erteilen möchte, ist der Nachweis zu erbringen, dass der Standort der geplanten Antenne auf der Parzelle 3876 standortgebunden ist und kein anderer Standort ausserhalb eines derart dicht besiedelten Gebietes, wie es der Kappelenring darstellt praktisch gleichwertig wäre.
2. Im Falle, dass die zuständige Behörde eine Bewilligung erteilen möchte, ist diese nur für den ausgesteckten Antennenmast zu erteilen, nicht aber für die im Plan „Dachaufsicht“ eingezeichneten Einrichtungen des RBS3106. Diese sind innerhalb des Gebäudes unterzubringen.

3. In einer eventuellen Baubewilligung muss festgehalten werden, dass der Liegenschaftsbesitzer für die durch die Sendeanlage und deren Betrieb verursachten Schäden in unbeschränktem Mass haftet. Bei einem späteren Verkauf muss die Haftpflicht vom Käufer unverändert übernommen und weitergeführt werden. Diese zeitlich unbeschränkte Haftpflicht ist unverzichtbar, da die Langzeitfolgen durch elektromagnetische Strahlungen noch nicht bekannt sind.
Da der haftpflichtige Grundeigentümer nicht in der Lage sein wird die hohen Schäden zu decken, ist im Sinne von Art. 29 BauG die Auflage zu machen, dass eine genügend hohe Haftpflichtversicherung abzuschliessen ist und zwar für die gesamte Dauer des Betriebs der Anlage und die gesetzliche Verjährungsfrist über den Betrieb derselben hinaus.
3 Begründung 

Hier die Begründungen, weshalb das Baugesuch abzuweisen sei..
Ergänzen oder streichen Sie, was für Sie wichtig ist
Wird diese Antennenanlage realisiert, führt dies für die Anwohner, insbesondere für mich, meine Familie, meine Mieter, meine Haustiere und mein Eigentum zu einer
· starken Zunahme der elektromagnetische Strahlenbelastung.
und zwar während einer andauernden und unbegrenzte Zeitdauer.
· einer Gefährdung des physischen und psychischen Unversehrtheit.
· erheblichen Wertminderung von Liegenschaften
(Siehe auch Bundesgerichtsentscheid 1P.68/2007 vom 17.August 2007, Appendix A:)
· Ertragsminderung bei vermieteten Liegenschaften.
Text für Mieter, ev. noch ergänzen, falls sie schulpflichtige Kinder haben.
Ich wohne schon seit vielen Jahren in Hinterkappelen und bin hier verwurzelt. Zwar kann ich mich der Strahlung entziehen, in dem ich ausziehe. Eine gleichwertige Wohnung in Hinterkappelen zu finden wird aber sehr schwierig sein und ich werde möglicherweise von Hinterkappelen wegziehen müssen. Wollen Sie mir das antun?

3.1 Eignung als Standort 

3.1.1 Anzahl Betroffene

Durch diese neue Mobilfunkantenne sind wesentlich mehr Anwohner betroffen als an jedem anderen Standort in der Gemeinde. Die Anlage käme ins am dichtesten überbaute Gebiet der Gemeinde Wohlen zu stehen. Auf diesem eng begrenzen Raum von ¼ km² wohnt gegen ¼ der Bevölkerung der Gemeinde. Die Gemeinde umfasst eine Fläche von 36 km², also 150 mal mehr. 

Ein solcher Standort sollte deshalb nur als Ultima Ratio bewilligt werden, wenn es technisch nicht anders geht.

3.1.2 Versorgungsgebiet 

Gemäss BAKOM-Definition fällt die Sendeleistung (ERP) der geplanten Antenne für UMTS nach wie vor in die Kategorie „Gross“, wenn auch nur knapp. Alle anderen Antennen in der Gemeinde, auch in Hinterkappelen fallen gemäss Standortkarte des BAKOM in die Kategorie „Mittel“. Sie wäre daher die stärkste Antenne in der Gemeinde.

Die geplante Antenne versorgt dadurch ein wesentlich grösseres Gebiet als nur den Kappelenring und dessen unmittelbare Umgebung. Für die Versorgung vom Kappelenring und dessen unmittelbarer überbauter Umgebung würde eine wesentlich niedrigere Sendeleistung  genügen, möglicherweise gar eine oder wenige Mikrozellen ohne auffällige Antennen. 

Aus diesen Gründen ist für die Antenne der geplanten Leistung auch ein Strandort ausserhalb des Kappelenringes möglich, wo die Anzahl Betroffener wesentlich geringer wäre.

3.1.3 Hochhäuser

Verwenden Sie dieses Kapitel, falls Sie in einem Hochhaus wohnen
Im 71 m Perimeter liegen 107 Wohnungen / Einfamilienhäuser. Im Gegensatz zu den bestehenden Mobilfunkantennen von Swisscom und Orange befindet sich auch ein Hochhhaus im Perimeter. Ein Zweites mit 86 m knapp ausserhalb. Von den bestehenden Antennen von Swisscom und Orange sind die nächstgelegenen Hochhäuser 160, bzw. 205 m entfernt. Erschwerend kommt hinzu, dass diese neue Antenne die Hochhäuser von einer strategisch „idealen“ mittleren Höhe aus „effizient“ bestrahlen kann. Sie befindet sich 25 m ab Boden. Die Hochhäuser sind etwa 50 m hoch. Die anderen beiden Antennen strahlen in deren näherer Umgebung hingegen mehr oder weniger „über die Köpfe hinweg“, meist der Normalfall.
3.2 22 Mio Fr totale Wertverminderung der umliegenden Liegenschaften

Dieses Kapitel Ihrer Situation anpassen.
Z.B. könnten Sie den Wertverlust ihrer eigenen Wohnung berechnen.
Wenn Sie Mieter sind, können Sie dieses Kapitel möglicherweise weg lassen. 
Mobilfunkantennen führen anerkanntermassen bei den Nachbarliegenschaften zu einer massiven Wertminderung bis Unverkäuflichkeit und Einnahmeausfällen infolge eingeschränkter Vermietbarkeit . Das Bundesgericht hat diese Wertverminderung in einem wegweisenden Entscheid bereits 2007 festgestellt (BGE 1P.68/2007 vom 17.August 2007, Details siehe Appendix A: Seite 6)
Eine Rechnung zeigt, dass der durch die Antenne verursachte Minderwert der Wohnungen / Reihenhäuser in Sichtweite der Antenne 288 x 77'000 Fr (Schätzung Hauseigentümerverband)  beträgt. Total also um die 22 Mio Fr Schaden zu Lasten Dritter. Der Schaden steht in einem krassen Missverhältnis zu den etwa 10'000 Fr jährlicher Mieteinnahmen für die Antenne: Über 200 mal mehr als die Mieteinnahmen in 10 Jahren. Detailzahlen siehe die Unterkapitel 3.2.1 und 3.2.2
Würde die Antenne in einem Gebiet erstellt wo nur wenige Wohnungen betroffen wären, so würde sich der Schaden von 22 Mio auf weniger 1 bis 2 Mio reduzieren.

3.2.1 Gegen 300 von der Wertverminderung Betroffene

Der Kappelenring stellt in der Gemeinde Wohlen das grösste zusammenhängende dicht bebaute Gebiet dar. Im Kappelenring befinden sich über 1000 Wohnungen mit über 2000 Einwohnern. Gegen ¼ aller Einwohner der Gemeinde Wohlen wohnen in diesem eng begrenzten Raum. Während dem sich die 2 bestehenden Antennen noch ausserhalb des Ringes befinden, käme diese innerhalb des Ringes zu liegen. Von den finanziellen Folgen wären in der ganzen Gemeinde nirgends gleichzeitig so viele Haus- und Eigentumswohnungsbesitzer betroffen. Sunrise ist damit zuzumuten nach Alternativstandorten für seine Antenne zu suchen. 

Berücksichtigen wir nur die Häuser in Sichtweite der Antenne, was potenzielle Käufer schon ei der ersten Besichtigung abschreckt:

12 Reihenhäuser + 12 x Haus 12a + 12 x Haus 12c + 54 x Haus 14 + 48 x Haus 16 + 54 x Haus 18 + 48 x Haus 8 + 48 x Haus 10 = 288 Wohnungen

D.h. es sind gegen 300 Wohnungen direkt betroffen.

3.2.2 Um die 75'000 Fr Vermögensschaden für jeden einzelnen Betroffenen
Der am meisten verbreitete Typ der betroffenen 288 Wohnungen hat 4½ Zimmer. Dies dürfte auch der gute Durchschnitt sein.

Für eine 4½-Zimmerwohnung im Kappelenring liegt eine aktuelle hedonische* Schätzung des Hauseigentümerverbandes vor. Einmal ohne Antenne, einmal mit Antenne in der Nähe. 

Ohne Antenne: 
468'000 Fr

Mit Antenne: 
391'000 Fr  (Die Mikrolage wurde von Gut auf Mittel herabgestuft)

Differenz: 
  77'000 Fr  oder 16.5% Minderwert

* Die Basis der hedonischen Bewertungsmethode sind Transaktionen, die effektiv stattgefunden haben. Mittels dieser schweizweit gesammelten statistischen Daten und komplexen mathematischen Verfahren (multiple lineare Regression) können nun durch Vergleiche die zu erwartenden Marktpreise kuranter Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen berechnet werden. Die Spezialisten des Hauseigentümerverbandes nehmen die Bewertung mittels der autorisierten, aktuellen hedonischen Bewertungsfunktion der bekannten Firma Wüest & Partner vor, welche u.a. auch Partner von diversen Banken und kantonalen Steuerämtern ist.

3.3 Sonderbauordnung Kappelenfeld

Der Kappelenring ist eine Sonderbauzone mit spezieller Überbauungsordnung. Darin sind „andere Dachaufbauten“ nicht erlaubt. Was erlaubt ist, ist abschliessend aufgezählt. Es sind dies nur für den Betrieb des Hauses erforderlich Dachaufbauten. 

Siehe Artikel 13, Absatz 4 des „Zonenreglementes für die Gebiete des Kappelenfeldes, .......“
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Artikel 13 schliesst damit gebäudefremde Einrichtungen explizite aus. 

3.3.1 Antennenmast und Elektronik

Es ist keineswegs so, dass eine Mobilfunkanlage nur aus einem Mast mit einer Antenne besteht. Es braucht auch noch recht viel Elektronik. Dieses ist normalerweise in Containern untergebracht. Auf den eingereichten Plänen mit „RBS3106 auf Stahlrahmen“ bezeichnet. (RBS3106 ist ein Produkt von Ericsson) In der Dachaufsicht sind naturgemäss nur die Grundrissmasse ersichtlich. Im Plan „Ostfassade“ ist dieser Container, wenn überhaupt, nur rudimentär ersichtlich, da er sich auf der Westseite befindet. Eine entsprechende Zeichnung der Westfassade fehlt. Die Höhe desselben ist auch nicht ausgesteckt. Damit ist seine Höhe nicht definiert.

Die Höhe und das Aussehen eines solchen Containers kann aber abgeschätzt werden auf Grund des Containers bei der Mobilantenne an der Autobahnausfahrt Hinterkappelen. Die Grundrissfläche dürfte dort grösser sein, die Höhe möglicherweise aber dieselbe. 

3.3.2 Platzierung des Elektronik-Containers

Mindestens dieser Container bleibt auch bei extrem larger Auslegung des Zonenreglementes eine fremde Dachaufbaute und ist damit nicht zulässig. Technisch steht hingegen nichts dagegen, dessen Innenleben vollständig innerhalb des Gebäudes zu platzieren. Bei den bereits bestehenden Antennen sowohl von Swisscom als auch von Orange ist die Elektronik auch nicht auf dem Dach platziert.
3.3.3 Ausnahmebewilligung

Eine Solche wurde nicht beantragt und auch im Anzeiger nicht publiziert. Deshalb ist für die Beurteilung der Wortlaut gemäss Kapitel 3.1 anzuwenden. Die Anlage verstösst eindeutig gegen diesen Wortlaut. Sollten übergeordnete Bestimmungen zur Anwendung kommen, dann nur insoweit als die Sonderbauordnung diesen entgegen steht. Die Elektronik muss nicht zwingend in einem Container auf dem Dach untergebracht werden. Siehe Kapitel 3.3.2.
3.4 Unvollständige Aussteckung

Zwar wird die Höhe des Antennenmastes mit einem Stab angezeigt. Die Ausmasse des Containers „RBS3106“ sind jedoch nicht ausgesteckt .Auf den Zeichnungen ist dessen Höhe ebenfalls nicht ersichtlich. Die Erfordernisse für eine Baubewilligung des Containers sind daher nicht erfüllt.
4 Rechtsverwahrung
Sollte meine Einsprache abgelehnt werden, so wandle ich diese in eine Rechtsverwahrung um. Insbesondere, aber nicht ausschliesslich bezüglich:

· Körperliche Schäden

· Materielle Schäden

· Finanzielle Schäden

Alle inkl. sämtlicher Folgekosten

Mit freundlichen Grüssen
Appendix A: Bundesgerichtsentscheid 1P.68/2007, Günsberg
Im Bundesgerichtsentscheid 1P.68/2007 vom 17.August 2007 steht dazu Folgendes

Mobilfunkantennen können bewirken, dass Liegenschaften und Wohnungen schwerer verkäuflich oder vermietbar werden und Druck auf den Kaufpreis oder den Mietzins entsteht. Umweltrechtskonforme Mobilfunkanlagen können unerwünschte Auswirkungen dieser Art auslösen, obwohl von ihnen zurzeit keine erwiesene gesundheitliche Gefährdung ausgeht. Solche psychologische Auswirkungen werden auch als ideelle Immissionen bezeichnet, welche grundsätzlich neben dem zivilrechtlichen Schutz (Art. 684 ZGB) durch planungs- und baurechtliche Vorschriften eingeschränkt werden können (vgl. dazu Wittwer, a.a.O. S. 97 f.; Marti, a.a.O. S. 213).

Wenn hier das Bundesgericht schreibt, „grundsätzlich neben dem zivilrechtlichen Schutz von Art 684 ZGB“, dann existiert dieser zivilrechtliche Schutz grundsätzlich auch. Selbst dann, wenn die Ursache nur psychologisch bedingt ist.
Die Wertverminderung von Liegenschaften wirkt sich auch auf die Eigenmietwerte und damit auf die Steuereinnahmen der Gemeinde aus. Damit stellt der Wertverlust von Liegenschaften auch ein öffentlich-rechtliches Argument bei Einsprachen gegen Mobilfunkantennen dar und nicht nur ein privatrechtliches. 
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